
 

 

Reglement Riegenmeisterschaft / Vereinsmeisterschaft 
 
Für dieses Reglement ist Art. 21 der Statuten die Grundlage. 
 
1. Wettkampf 

Es können beliebig viele Wettkampfteile durchgeführt werden. Pro Wettkampf gibt es 20 bis 1 
Punkte (1. Rang 20 Punkte, 2. Rang 19. Punkte, 3. Rang 18. Punkte usw.). 
Die Anzahl und die Art der Wettkampfteile werden durch die Riege am Anfang des Vereinsjahres 
festgelegt. 

 
2. Turnstundenbesuch 

Pro besuchte Turnstunde 2 Punkte 
Entschuldigtes Fernbleiben 1 Punkt 
Vereinsbedingte Abwesenheit 2 Punkte 

 
Als Entschuldigungsgründe gelten: 
Militärdienst / Militärischer Frauendienst / Zivilschutz / Feuerwehr / Spitalaufenthalt 

 
3. Beteiligung an Vereinsanlässen 

Die aktive Beteiligung an den vom Verein oder der Riege durchgeführten oder besuchten Anlässe, 
wie Turnfeste, Turnerskitage, Turnerabende, Turnfahrt, Hauptversammlung usw. wird mit Punk-
ten belohnt. Die punkteberechtigten Anlässe müssen im Jahresprogramm der Riege festgelegt 
und bezeichnet werden. 

 
Pro Anlass 10 Punkte 

 
4. Anwesenheitskontrolle 

Anwesenheitskontrolle führt der/die Riegenvorturner/in oder dessen/deren Stellvertreter/in. 
 
5. Auszeichnungen 

- 25% der an der Riegenmeisterschaft Teilnehmenden erhält eine Auszeichnung. 
- Die Art der Auszeichnung ist den Riegen freigestellt, wobei die Anschaffungskosten für eine 

Auszeichnung bei allen Riegen in der Höhe etwa gleich sein sollen. 
- Wünscht ein Turner/eine Turnerin keine weitere Auszeichnung mehr, kann anstelle dieser ein 

Gutschein ca. im Wert der Auszeichnung entsprechend abgegeben werden. 
 

Folgende Verwendungen sind denkbar:  
Gutschein für ein Sportfachgeschäft, Gutschein für Zubehör zu den Auszeichnungen (z.B. Kanne 
zu den Zinnbechern). Der Vereinsvorstand entscheidet in diesen Fällen. Die Gutscheine können 
nicht in bar eingelöst werden. 

  



6. Wanderpreis 
Pro Riege wird an der Hauptversammlung ein Wanderpreis abgegeben. Der Wanderpreis geht an 
denjenigen Turner/diejenige Turnerin, der/die das grösste Punktetotal aufzuweisen hat. Der 
Wanderpreis wird endgültig vergeben: 

a) Wenn ein Turner/eine Turnerin denselben dreimal gewonnen hat 
b) Nach fünf Jahren an denjenigen Turner/diejenige Turnerin, der/die in dieser Zeit am meisten 

Punkte aufzuweisen hat. 
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